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▶▶ Wettbewerbsrecht
rücktritt vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot

| Haben Sie mit einem Mitarbeiter Ihres Maklerbüros ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot gegen Zahlung einer Karenzentschädigung vereinbart 
und zahlen Sie nicht die Entschädigung, kann der ausgeschiedene Mitar-
beiter zwischen Rücktritt und Zahlungsklage wählen. Tritt er zurück, ent-
fällt sein Anspruch auf die Entschädigung für die Zukunft, so das BAG. |

Im BAG-Fall war ein dreimonatiges Wettbewerbsverbot gegen Zahlung einer 
Karenzentschädigung vereinbart. Der Mitarbeiter kündigte zum 31.01.2016, 
mahnte die fehlende Zahlung der Entschädigung am 01.03.2016 mit Fristset-
zung bis zum 04.03.2016 an und schrieb am 08.03.2016, er fühle sich nicht 
mehr an das Verbot gebunden. Das BAG sah hierin einen zulässigen Rücktritt 
vom Wettbewerbsverbot. Folge: 

▶� Es sprach dem ausgeschiedenen Mitarbeiter einen Zahlungsanspruch für 
den Zeitraum bis zum Rücktritt (01.02. bis 08.03.2016) zu.

▶� Einen weitergehenden Anspruch bis zum Ende der drei Monate wies es ab 
(BAG, Urteil vom 31.01.2018, Az. 10 AZR 392/17, Abruf-Nr. 199329).

PrAXiSHinWeiSe | Haben Sie mit einem Mitarbeiter ein nachvertragliches 
Wettbewerbsverbot gegen Zahlung einer Karenzentschädigung vereinbart, sind 
Sie an die Entschädigung gebunden.

▶� Das Verweigern der Entschädigung ist kein sicheres Mittel für Sie, um vom 
Wettbewerbsverbot loszukommen. Denn statt zurückzutreten, kann sich der 
Mitarbeiter auch an das Verbot halten und die Karenzentschädigung einkla-
gen, wenn Sie in Zahlungsverzug sind. 

▶� Auch der Verzicht auf das Verbot hilft nur bedingt: Sie können zwar einseitig 
und schriftlich auf das nachvertragliche Wettbewerbsverbot verzichten, bevor 
das Arbeitsverhältnis beendet wird. Die Pflicht zur Zahlung der Karenzent-
schädigung endet allerdings erst ein Jahr nach der Erklärung. 

Karenzentschä
digung entfällt  
für die zukunft

▶▶ Elterngeld
Kein elterngeldverlust durch Weihnachtsgeld

| Anlassbezogene oder einmalige Zahlungen wie z. B. ein Weihnachtsgeld 
reduzieren das Elterngeld nicht. Das gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber 
keinen Lohnsteuerabzug vom Arbeitslohn vornimmt, sondern das Einkom-
men während des Elterngeldbezugs pauschal versteuert (BSG, Urteil vom 
08.03.2018, Az. B 10 EG 8/16 R, Abruf-Nr. 200055). |

einmalzahlungen 
bleiben beim 

elterngeld außen vor

▶▶ Altersversorgung
eintrittspflicht des PSV für Leistungskürzung der Pensionskasse?

| Muss der Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) als Träger der gesetzlichen 
Insolvenzsicherung für die Leistungskürzungen der Pensionskasse eintre-
ten? Diese Frage lässt das BAG vom EuGH klären (BAG, Beschluss vom 
20.02.2018, Az. 3 AZR 142/16 [A], Abruf-Nr. 199787). |

euGH ist am zug


